
Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel: 

Veranstalter 
Das bundesweite Gewinnspiel wird von XPeng Motors (Germany) GmbH, Frankfurter Ring 
81, 80807 München (nachfolgend „Veranstalter“ genannt) mit Unterstützung des jeweilig 
lokalen XPeng Händlers (nachfolgend „Partner“) durchgeführt. 

Teilnahmeberechtigung 
Teilnahmeberechtigt sind nur Volljährige, mit gültigem Führerschein der Klasse B. Nicht 
teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter von XPENG, deren Tochter- und 
Beteiligungsgesellschaften oder von am Gewinnspiel beteiligten Unternehmen sowie deren 
Angehörige. Eine mehrfache Teilnahme ist nicht erlaubt. 

Teilnahme 
Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist es erforderlich, das Teilnahmeformular auf der Webseite 
unseres lokalen XPeng-Partners auszufüllen und abzusenden. Die folgenden Pflichtangaben, 
die zur Durchführung des Gewinnspiels notwendig sind, müssen hierbei angegeben werden: 
Vor- und Nachname, Geburtsdatum, postalische Anschrift, E-Mail-Adresse. 

Gewinnspielzeitraum 
Das Gewinnspiel beginnt mit der Veröffentlichung am 08.05.2025 und endet am 24.09.2025, 
23:59 Uhr. Die Teilnahme muss innerhalb dieses Zeitraums erfolgen. Xpeng behält sich das 
Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Angabe von Gründen zu beenden oder einzelne 
Personen von der Teilnahme auszuschließen. 

Gewinn 
 Gewinnen Sie mit etwas Losglück einen 

• XPENG G6 AWD Performance im Wert von über 51.000€. 

• Lackierungsfarbe frei wählbar 
• Optionale Konfigurationen, die mit zusätzlichen Kosten verbunden sind 

(z. B. Anhängerkupplung), sind bei Bedarf vom Gewinner selbst zu tragen. 
• 7 Jahre oder 160.000 km Garantie (je nachdem, was zuerst eintritt)   
• 8 Jahre oder 160.000 km Garantie auf Hochvolt-Batterie, Elektromotor, 

BMS- und IPU-Einheit (je nachdem, was zuerst eintritt)   
• 12 Jahre Rostgarantie   
• 5 Jahre Pannenhilfe   
• 3 Jahre Lackgarantie  
• Stromverbrauch 17,9 kWh/100 km; CO2-Emission 0 g/km; 

CO2-Klasse: A (kombinierte Werte gem. WLTP). 

oder einen Zusatzgewinn eines unserer Partner.  



Meldet sich ein Gewinner nicht spätestens in einer Frist von 2 Wochen nach Absendung der 
Gewinninformation verfällt der Anspruch auf den Gewinn ohne Anspruch auf einen 
Ersatzgewinn. Der Rechtsweg und eine Barauszahlung des Gewinns sind ausgeschlossen. 

Sonstiges 
Eventuell anfallende Steuern für Sachzuwendungen werden vom Gewinner übernommen.  


